21. NOVEMBER 2021 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 15. Juli 2016 zur Ausführung der Verordnung (EU) Nr. 98/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Januar 2013 über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe und zur Festlegung von Bestimmungen in Bezug auf die Reiseveranstaltern gewährten Darlehen für die Erstattung der gemäß dem Ministeriellen Erlass vom 19. März 2020 über die Erstattung stornierter Pauschalreisen ausgestellten Gutscheine (Artikel 1 bis 6, 42 und 43)


Inoffizielle Koordinierung


Im Belgischen Staatsblatt vom 14. November 2024 ist die deutsche Übersetzung der Auszüge dieses Gesetzes als inoffizielle Koordinierung veröffentlicht worden, und zwar unter Berücksichtigung der Abänderungen durch:

das Gesetz vom 9. Dezember 2021 zur Abänderung des Gesetzes vom 21. November 2021 zur Abänderung des Gesetzes vom 15. Juli 2016 zur Ausführung der Verordnung (EU) Nr. 98/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Januar 2013 über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe und zur Festlegung von Bestimmungen in Bezug auf die Reiseveranstaltern gewährten Darlehen für die Erstattung der gemäß dem Ministeriellen Erlass vom 19. März 2020 über die Erstattung stornierter Pauschalreisen ausgestellten Gutscheine.

Diese inoffizielle Koordinierung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND UND ENERGIE


21. NOVEMBER 2021 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 15. Juli 2016 zur Ausführung der Verordnung (EU) Nr. 98/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Januar 2013 über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe und zur Festlegung von Bestimmungen in Bezug auf die Reiseveranstaltern gewährten Darlehen für die Erstattung der gemäß dem Ministeriellen Erlass vom 19. März 2020 über die Erstattung stornierter Pauschalreisen ausgestellten Gutscheine


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


TITEL 1 - Allgemeine Bestimmung


	Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


TITEL 2 - Bestimmungen zur Abänderung des Gesetzes vom 15. Juli 2016 zur Ausführung der Verordnung (EU) Nr. 98/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Januar 2013 über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe


	Art. 2 - Die Überschrift des Gesetzes vom 15. Juli 2016 zur Ausführung der Verordnung (EU) Nr. 98/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Januar 2013 über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe wird wie folgt ersetzt:

	"Gesetz zur Ausführung der Verordnung (EU) 2019/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe, zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 98/2013".


	Art. 3 - In Artikel 2 desselben Gesetzes wird Absatz 1 wie folgt ersetzt:

	"Vorliegendes Gesetz bezweckt die Ausführung der Verordnung (EU) 2019/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe, zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 98/2013, nachstehend "Verordnung" genannt."


	Art. 4 - Artikel 3 desselben Gesetzes wird wie folgt abgeändert:

	1. Die Wörter "von Artikel 4" werden durch die Wörter "von Artikel 5" ersetzt.

	2. Die Wörter "ein Genehmigungs- und/oder Registrierungssystem" werden durch die Wörter "ein Genehmigungssystem gemäß Artikel 6 der Verordnung" ersetzt.

	3. Das Wort "Privatpersonen" wird durch die Wörter "Mitgliedern der Allgemeinheit" ersetzt.


	Art. 5 - In Artikel 4 desselben Gesetzes werden die Wörter "in den Artikeln 3 Nr. 8 und 9" durch die Wörter "in den Artikeln 3 Nr. 7 und 9" ersetzt.


	Art. 6 - In dasselbe Gesetz wird ein Artikel 4/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 4/1 - Der König kann das Muster der in Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung erwähnten Erklärung des Kunden festlegen."


TITEL 3 - Bestimmungen in Bezug auf die Reiseveranstaltern gewährten Darlehen für die Erstattung der gemäß dem Ministeriellen Erlass vom 19. März 2020 über die Erstattung stornierter Pauschalreisen ausgestellten Gutscheine


(…)


KAPITEL 12 - Schlussbestimmungen


	Art. 42 - Die Bestimmungen des vorliegenden Titels treten am Tag ihrer Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft.

	[Jedoch werden die Bestimmungen des vorliegenden Titels mit 22. November 2021 wirksam.]

[Art. 42 Abs. 2 eingefügt durch Art. 10 des G. vom 9. Dezember 2021 (B.S. vom 16. Dezember 2021)]




	Art. 43 - Der Minister der Wirtschaft, der Minister der Finanzen und der Staatssekretär für Haushalt und Verbraucherschutz sind, jeder für seinen Bereich, mit der Ausführung der Bestimmungen des vorliegenden Titels beauftragt.


	Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


	Gegeben zu Brüssel, den 21. November 2021


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Wirtschaft
P.-Y. DERMAGNE

Der Minister der Finanzen
V. VAN PETEGHEM

Der Minister der Justiz
V. VAN QUICKENBORNE

Die Ministerin der Umwelt
Z. KHATTABI

Die Ministerin des Innern
A. VERLINDEN

Die Staatssekretärin für Verbraucherschutz
E. DE BLEEKER

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
V. VAN QUICKENBORNE


